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Minster der auswärtigen Angelegenheiten gerichtet
werden.

4. Die Schätzung der liegenden Güter, des Haus-
gcraths ?c. soll durch Sachverstandige gemacht werden
tm. wo solche verbanden sind, sonst aber sollen deren
besonders dazu ernennt werden / der eine von den
Erben, der andre durch den Gerichtschreiber, und der
drttee durch den Vorsitzer des Distriktsgerichtes, der
lucrüber aufzunehmende Verbalprozeß soll dein Gericht-
Hreibcr übergeben werden.

5. Der Gerichtschreiber soll alle diese VerHand-
lungen dem Vorscher des Gerichts vorlegen, welcher
sein Visa darauf seyen und dem Obereinnehmer des
Kantons davon Bekanntschaft geben wird, welcher
dann das bezogene Geld in die Nationalkasse legen soll.
Dir darauf bezughabenden Aktenstücke wird er der Ver-
waîtungskanmier überwachen, welche dieselben in ihre
Archiven niederlegen wird.

6. Gegenwärtiger Beschluß soll dem Tagblatte der
gesezlicheu Beschlüsse belgerükt, und dem Minister der
Finanzen der auswärtigen Angelegenheiten und dem
der Justiz, jeden: für das, so ihn betreffen mag, zur
Vollziehung übergeben werden.

Mètîjstevèllm deß Wissenschaften.
Gtsez und Einladung.

G ese z.

.In Erwägung daß NeliMM, Sittlichkeit und die
öffentliche Erbauung es erfordern, daß an dem Ort,
wo die obersten Gewalten der Republik sich aufhalten,
ein reformiter Prediger angestellt werde, welcher den
Gottesdienst und die übrigen Pflichten eines Seelsor-
gers ausübt.

In Erivkg'mg, daß um einen rechtschaffenen und
zü dieser wichtigen Stelle fabigen -Mann zu finden, dem-
selben ein anständiges Auskommen angewiesen werden
tolle, damit er aufcine schiluiche und unabhängige Weise
lebe» könne.

Hat der große Rath beschlossen:

1. Es soll an dem Ort wo die obersten Gewalten
der Republik sich aufhalten, ei» refermirttr Religions-
drener angestellt werden, welcher in deutscher und fran-
zysifcher Sprache dm öffentlichen Gottesdienst versehe,
die übrige» pfarrlichen Verrichtungen besorge, und der
Jugend religiösen Uncerftchr ertheile.

2. Das Vollzichuugs Direktorium wird diesen Pre-
diger wählen.

Z. Als Gehalt empfangt er jahrlich ISO Louisd'ors
und überdies 25 Louisd'ors für die Wohnung.

4. Die Reise - und Transportkosten werden ihm
vergütet.

Dieses Dekret wurde vom großen Rath beschloßen
den 10. Januar, und vom Senat genehmigt den 15.
Januar 17??.

Einladung.
Eine protestantische Gemeinde bildet sich in der

Hauptstadt Helvenens, und das G-sez verstattet ihr ei-
neu dejonöcru Rciistonslehrcr. Wenn Auft.anlng, Be-
redsamkeit, Patriotismus, kluge Mäßigung und Recht-
fchaffenheit sich in der Person eme? RcUgionsdienerS
vereinigen sollen, so ist es hier besonders der Zall, wo
sich ein so ehrenhafter und ausgebildeter Wirkungskreis
öffnet. Manner, welche jene Erfordernisse zu besitzen
glauben, werden daher eingeladen, sich bei mir für jene
Stelle eines reform rm: Predigers in Luzern eiuschrei-
den zu laßen. DerTermm ist bis auf den asten Marz
offen.

Das oben abgedrukte Gese; macht ihnen im Allge-
meinen die fesigesrzten Bedingungen bekannt, und bc-
siimmtere Instruktionen werden dieselbe erläutern.

Der Minister der Künste und Wissenschaften.
S t a p f e r.

G e se z g e b ll n g.
Grosser Rath, 24. Januar.

(Fortsetzung.)
Esch er sagt: es ist gewiß eine nicht unbedeutende

Pflicht der Gesezgcber, Sorge zu tragen, daß kcme
Wiedersprüche in die Gesetze einschleichen, und baß
also nicht spatere Gesetze öea frühern wiederlpreche»,
ohne baß diese bestimmt aufgehoben werden: mir
scheint nun, daß wir uns gerade beute in Gefahr be-
finden, ein Gesez zu machen, welches einem frühern
Gesez geradezu widerspricht, und daher fühle ich
mich verpflichtet, sie vor allem aus hierauf anfmerk-
sam zu machen. Unter dem iy. Oct. machten wir ein
Gesez, welches allgemeine Gewerbssreiheit in ganz Hel-
vetien festsezte, und dieselbe einzig den vorhandenen
und künftig zu errichtenden Polizei,zesetzen unterwarf.
Heute liegt em Gutachten zu behandeln vor uns, des-
sen Grundsätze im Ganzen genommen, gewiß jedem
Freund der Sittlichkeit und guten Ordnung gefallen,
und welches also hoffentlich mit allgemeiner Znstim-
mung wird angenommen werden: allein die Grund-
satze dieses Gutachtens'wicdersprechen ganz bestimmt
dem Gesez über Gewerbssreiheit, welches die Gewer-
be keiner andern Einschränkung unterwirft, als der
Polizei; die in diesem Gutachten vorgeschlagene Ein-
schrankungen sind aber keine Polizeieinschrankmigen,
denn die Polizei hat nichts zu thun, als die Gewerbe
selbst unter solche Verordnungen zu bringen, daß ihre
Ausübung dem Publikum keinen Schaden zufüge.»
könne, keineswegs aber die Gewerbe selbst irgcno w-
mandem der Fähigkeiten dazu be,uzt, zu untersageng
also ist das Verboth, daß in der oder dieser Gemeinde
keine Weinschenke seyn soll, kein Polizeigcsez, sondern
eine offenbare Einschränkung der Gewerbssreiheit. Da
nun neben diesem au,stände» Wiederjpruch eine um



bedingte Gewerbsfteiheik fthr bedenklich ist, wann!
noch keine Polizeigeftye vorhanden sind und wir soviel
als gar keine Gcwerbspolizeigeftse haben, so trage!
ich daranf an, dasGêfez vsm iy. Oct. einstweilen znrük?
zunehmen, bis wir mit möglichster Beschleunigung die
tzringendstenGewerbspslizeigesetze werden geinachthaben.

Rellsiab fühlt auch, daß Gcwerbsfreiheit ohne
Gewerbsxoiizci höchst bedenklich, und selbst gefährlich
sey: allein schon seit z Monaten ist das Gesez über
die Gewerbsfreiheit bekannt, und in Ausübung, und
doch danrt die Aufsicht auf die Gewerbe noch überall
fort, und durch jenes Gesez ist das Volk m Rüksicht
auf die ehevorigen Gewerbseinschränkungen fthr berur
higt worden, so daß jezt die Rüknahme von jenem
Gese; äusserst nachtheiligen Einfluß haben würde, und
das Volk glauben machen könnte, es werde wieder
unter den gleichen Handwerkszwang zurükgebracht
werben, welchem es church die Revolution entwich.
Er fodert also Tagesordnung über Eschers Antrag,
und begehrt aber, daß die Gewerbspolizeicommffsiou
so schleunig ais möglich arbeite.

Hub er bezeugt, daß ihm der Verdruß jenen Tag
als wir so voreilig allgemeine Gtwtrbsfteiheit - erklär-
ten, das Herz durchnagte: allein jenes Gesez ist nur
eine Erklärung eines § der Constitution, und kann in
dieser Rüksicht durchaus nicht zurückgenommen werden:
zudem aber ist diese Rüknahme in Rüksicht auf das
heute zu behanbkcnde Gutachten keineswegs nothwem
dig, denn warum sollten nicht solche der Sittlichkeit!
und öffentlichen Ruhe wegen unentbehrliche Emschran?!
k.mgen neben der sonstigen allgemeinen Gcwerbsfreiheit
bestehen können? Er stimmt also Rellstab bei, und
verspricht d e graste Thätigkeit von Seite der Gewcrbs?
polizeicouimiffion.

Fier-z bezeugt, daß so sehr ihn der Anfang von
Eschers Antrag freute, so fthr habe ihn das Ende
desselben crschrekr, denn durch die Rüknahme von je-
nem Gesez würde die gröste Unzufriedenheit entstehe:
ausserdem ist er überzeugt, daß die ttnsittlichkeit nicht'
so fthr gestiegen ist, als man es glaube« machen will, und'
daß man nicht so fthr wieder Wirthe und Weinschenken
schreyen würde, wenn nicht so viele ttncerstatthalter
und Agenc-m Wnuhe wären. Uebeigens ist er versichert,
daß nach sorgfältiger Unters» hung der Lage der Dinge
mau sehen wurde, daß überall noch von den Munizi-,
palicären mid andern öffentlichen Beamten die schärfste!
Polizeiaufsicht über Wirft shàsscr und andere Gewerbe
gehalten wird, und baß also keine solchen Einschrän?
kuiîgen nothwendig sind. Er stimmt auch Rellstab bei.

Billeter folgt, und ist auch der Unordnung ge-
wist, welche emà'de, wann wir nun das so zweft
muffige Gesez der Gewerbsfreiheit zurnknehmen wollten,
weil dadura) nur d e Ekdter wieder aufs neu« prioi?
legiaüe Handwerker wu-den, oder man auch ihnen,
ihre bisherige Gewerb« recheit untersagen mußte.
Man geht mit grossem Smumenmehr zur Tagesordnung.

ä! s. Er lach er will hier Bier und Most brisü-

gen, weil auch hiermit grossir Handel getrieben wird
Billeter will auch noch den Brankwein beifüge!
Nuce unterstüzt Billekern- würde aber fthr wünsche«,

daß man das Bier suàhnmi dürfte, weil uns sei»
Gebrauch entweder vul Geld ans dem Lande führt,
oder aber uns unsers so nöthigen Brodes beraubt,
chnber wüt nur dem Wort Wein auch noch beifü?

q?n: und andere starke Getränke. Erlach er fodert
Tagesordnung über Nüces Bemerkungen wider das
Vier. And er werk h will nur sagen, Wein und
andere Getränke. Dieser iezte Antrag wird ange?
NS5SLWN.

§ 2 wird unverändert angenommen.
§ 3 Akermann will baß alle, welche Wein

ausschenke!?, ohne Ausnahme der Polizei unterworfen
ft»en. Hub er vertheidigt den § gegen Aftrmanns
überflüssige Bemerkung^ weil dieselbe hinlänglich darin
enchairen ftp Der § wird angenommen.

§ 3. Akermann findet dieses fty eben so im?
schàch als constitutionswidrig, und Eschers Einwen?
düngen gegen diesen Rapport gehen hauptsachlich wie
Scr diesen §. Wann Einschränkung nothwendig ist,
so glaubt er, werde dieß hauptsächlich da nothwendig
ftvn, wo schon überflüssig viel Schenken und Wirths«
Häuser vorbanden sind, nicht aber da wo man derftl?
den mangelt, er fodert also gänzliche Durchstreichung
dieses

Escher würde gerne diesem § beistimmen, wen»
er nicht überzeugt wäre, daß er geradezu dem Ge?
werbsfteiheilsgeftz widerspricht, und daß Unkersagung
eines Gewerbes nie als PoliZrimaaßregei aufgestellt
werden kann, ohne den Begriff von Polizei gänzlich
zu verwirren. Da nun aber ungeachtet des dringen«
den Bedürfnisses, der unbedingten Vermehrung der
Weinschenke» Einhalt zu thun, die allgemeine Ge»
werbsfreiheit wiedee bcstätigt wurde, so glaubt er,
wäre vielleicht ein, obgleich immer etwas schwanken«
der A i?wcg darin zu treffen, daß man in Gemein?
den, welche keine ScheurKäus r wollen, wohl este

Schenkdänftr verbietheu, aber dagegen doch den De?
taüveckauf des W.'infl gestalten würde, den« so wenig
ais drr, welcher Tabak kaust, denselben m der Kram?
bude weder verschnupft noch verraucht, so wenig ist
nothwendig daß mau den Wem da trinke wo ma»
ihn gekauft hat, sondern wenn man Wein bedarf, so

kauft man ihn, nehme ihn nach Hause und trinke ih»
bei seinen Hausgenossen, wo man weniger zum Viel?
trinken gereizt wird als im Scbei-khaus.

Biileter findet Esthers A iiraa wäre vorkreft
lich, wann er zugleich die Len'e lernen konnte, ko
lauge an einer Bouteille -Wein z.r winke», als sie an
einer Dost voll Schnupftabak schnupft» da aber dftftS
wohl schwer fallen konnte, und er diese Etnschranftmg
eben so ungerecht als nnnüz findet, so stimmt er Nker?
mann bei, weil es kesser ist, daß der, weicher Wei»
trinken will, den Wein in seinem Dorf finde ais dass

er noch Zeit versäumen müsse, m em ».cheee« Dorf



zu gehen, UM dort zu trinken, und wer gerne trinkt
immer Wein finden wird.

Dc sloes kann weder Akermann noch Eschern
beistimmen, und er ist überzeugt daß dieser § weder
der Freiheit noch der Constitution, noch dein Gesez
vom 19 Oktober widerspricht, sondein daß derselbe
ganz im 5 Z der Constitution gegründet ist; denn die
mißverstanden^ allgemeine Gcwerböfreiheit hat schon
in dieser Rüksichr viel Unordnung und Unstttlichkcit
zuwege» gebracht, und warum dann sollte der Gesez
gcber nicht das Recht haben, eine für die Sittlichkeit
und den Wohlstand ganzer Gemeinden so unembehr
lich nothwendige Einschränkung zu machen, die nie-
mandem schadet, denn selten werden die Weinscheuker
wohlhabende Bürger werden.

Carrard bemerkt, daß um diesen § recht zu vcr-
stehn, man ihn mit dem 7 tz dieses Gesetzes zusammen
halten müsse, dann aber begreift er nicht, wie man ihn
un Wicderspruch mit der Freiheit, der Constitution
oder dem Gesez vom 19. Ort. finden könne: denn je-
ne Freiheit soll unter der Bedingung der Gleichheit
der Rechte, der Sicherheit und besonders auch der Gitt-
lichkeit stehen. Erinnert euch nun aber an die vielen
Bittschriften, welche einkamen wieder die unbedingte
Vermehrung der Schenken, und die Darstellung, daß
die Versuchung zum Wein das Unglük ganzer Gemein-
den vttur,fachen könne! Nun will man uns das Gesez
vom 19. Oktober gegen diesen K. aufstellen allein jenes
hebt nur die Jnnungs - und Gewerbsprioilegien aus, ge-
stattet aber nicht eine gänzliche unbedingte Freiheit ;
denn der 2te §. jenes Gesetzes bestimmt ja die nöthigen
Einschränkungen, welchen die Gcwerbssreiheit unterwor-
fen seyn soll: zudem darf ja ein spateres Gesez sehr

wohl eine Einschränkung oder selbst Ausnahme von ei-

nem frühern Gesez bestimmen. Nun aber laßt uns die

Wirkung der unbedingten Freiheit selbst betrachten Wo
kann die Aristokratie sich leichter Anhänger verschaffen,
als auf dem Glaservollen Trinktisch der Schenken? selbst

im alten aristokratischen System war diese Einschran-
krmg auf den Willen der Mehrheit in den Gemeinden
vorhanden: man vergleiche die Gemeinden welche
neben einander liegen, und wovon die eine Schenken
hatte und die andere nicht, und die Erfahrung wird uns
belehren, daß hier Sittlichkeit und Wohlstand herrscht,
wahrend dort Armuth, Unsittlichreit und Unglük je-
der Art zu finden ist; warum sollten wir denn noch
anstehen," diesen wohlthätigen Z. anzunehmen? Hu-
ber ist gleicher Meinung, und bezeugt daß die
Freiheit durchaus unter der Bedingung der Sitt-
lichkeit stehe» muß. W«nn wir ein neues Volk zu bil-
den hätte», das den Gebrauch der starken Getränke
nicht kannte, wsllten wir ihm. denselben bekannt ma-
chen? und warum denn wollen wir Gemeinden, die
den Wein nicht kennen, die ihn selbst nicht kennen wol-
len, zwingen, 'Schenkhauscr errichten zu lassen? — —
Wenn ein schädliches Gift erfunden würde, wurde»;
wch mcht dessen Erfindung tuittrdrücke», wen» es such

übrigens noch so große Eigenschaften hätte? und that
jener Konrg nicht recht, baß er die Wicdcrerfindung
des griechischen Feners unterdrükte? Der Gebrauch
des Weins ist eine Arzney, sein Mißbrauch ist eiu Gift,
aber dieser Mißbrauch erscheint nur allmahlig, — die
Portion die heute Vergnügen macht, mach: es Mor-
gen nicht mehr, die Portion wird also vermehrt und
jo wird dieser Gebrauch zum Mißbrauch, der beson-
ders der Klasse der Handwerker und Arbeiter und ih-
rer Haushaltungen schädlich ist: zudem wie leicht entste-
hen nicht aile übrigen Laster aus dem der Trunkenhci?
Laßt uns also, da wo dieses schöne Beispiel von gan-
zen Gemeinden und Dörfern in unsrer Republik vor-
Handen ist, daß keine Schenkhäufcr und also auch kein
Weinmißbrauch statt hat, dasselbe schätzen und dem
eignen Wunsche dieser Gemeinden entsprechen! Man
jagt uns zwar, warum dann da wo der Weinmißbrauch
schon statthat, derselbe nicht eingeschränkt werde dar-
um, weil man dort nicht dem Hans verbiethen kann
Wein zu schenken, wahrend der Heinrich noch scheu-
km darf; übrigens habe ich schon lange einen Gedan-
ken im Kops, der nur auch hierüber zwekmäßig zu seyn
scheint: Man müßte bestimmen, daß auf eine gewisse
Volksmenge nur eine bestimmte Anzahl Schenken statt
Habe» müßte, und daß dann das Weinschcnkrecht zu'àm Eigenchnm des Staats gemacht würde, so daß
der Staat die nöthigen Weinschenken verpachten

^

wurde, wodurch dieser im Fall gesczc würbe, nur
dw wirklich nothwendige Zahl von Schenkhäusern an
zeoem Ort zu verpachten: ich bitte daß man über diese
Idee nachdenke und sie wo möglich benutze. Esthers
Vorschlag aber ist nicht hinlänglich für unsern Endzwek,
denn sobald der Demilverkans erlaubt wird, so wird
dadurch nach und nach Gewohnheit am Trinken, und
also das gleiche Uebel entstehen, welches dieser §, zu
dem ich stimme, verhüten soll.

Pan chaud stimmt bei, und ist überzeugt, daß
selbst die Wciuausschenkcr ihr Gluk nicht bei ihrem
Gewerbe finden. Gapani behauptet, daß das Volk
unruhig uns höchst unzufrieden ist über die unbedingte
Vermehrung der Schenken, und daher stimmt er ;um§.
Auch er wurde gerne die schon vorhandene Menge von
Schenken vermindern, wann dies möglich ware; allein
Hubers Antrag gefallt ihm nicht, sondern er wünscht
einzig, daß dem K. noch die Einschränkung beigefügt
werde, daß auch sie nicht gcseziich entstandenen altern
Schenken ohne den Willen der Gemeinden nicht fort-
dauren sollen.

Anderwerth kann dem §. nicht beistimmen und
glaubt wir haben nicht das Recht die Freiheit so viel
einzuschränken, als dieser §. vorschlagt. Wir könne»
wohl Polizeigesetze über die Schenkhänser machen, nicht
aber das Verschenken des Eigenen Weins verbie-
ten. Hubers Antrag kann er ebenfalls nicht beistimmen,
weil er der Freiheit der Bürger zuwieder ware. Er so-
der: also Durchsireichung dieses z», dann derselbe hindert
ia doch mcht den großen Mißbrauch des Weins da, wo er



schon emgerissen ist, und warum sollte einem Bürger
der Verkauf seines eignen Gewächses untersagt werden?

Gccretan erklärt sich für Earrards und Hubers
Cmmchatze, und begreift nicht, wie man zwischen dem
großen Vortheil der Republik und oem Vortheil einiger
wemgen Weinschenken schwanken könne: den Mißbrauch
des Weins kenne man doch hinläiuzlich ; und dieser Miß-
brauch entsteht nicht durch das Trinken im Haus, sow
bern in der Schenkstube; was ist ein abgetrunkener
Mensch? ist er nicht der Abscheu aller Menschen, selbst
der Kinder? und ohneSchenkhauser ware vielleicht dieser
Mensch ein sehr brauchbarer Bürger geworden l — Ob
die Schenken schädlich sind, ist eine Frage, die der
gleich ist, ob in der Türkey der Gebranch des Opiums
lchablich sey! Besonders aber sind Anderwerths Ein-
»venvungen ganz grundlos; wie? weil wir nicht das
Uebel im Ganzen heben können, sollen wir nicht suchen
die Ausdehnung zu hemm.n? und der welcher in einer
solchen Gemeinde seinen eignen Wein nicht verkauft»
darf, kann ihn ja m einer andern Gemeinde verlaufen!
selbst die alte Veuier Regierung sorgte sehr sorgfaltig
wieder dieses Uebel. Besonders aber ist zu bemerken,
daß, sobald die Mehrheit einer Gemeinde Wein verkam
fen laßen will so kaun sie es, und nur da wo die
Hausvater, die Hausmütter, der Verdorbenheit ihrer
Kinder zuvorkommen wollen, da soll der eigennützige
Weinscyenk, über die für die Sittlichkeit ihrer Nachkom-
menschaft besorgte Gemeinde nicht das Uebergewichtha-
den.- also ist hier keine andere Einschränknug als die des
Willens einer einzelnen muec den Willen der Mehrheit!
Endlich ist warlich nicht Eigennuz bei den eifrigsten Vcr-
theidigern dieser Einschränkung, den Repräsentanten des
Lemaus, Schuld an derselben; denn die meisten von
uns besitzen Weinberge, und wurden aus dem Detail-
verkauf des Weins ungleich mehr Vortheil ziehen, als
aus dem Verkauf im Großen: also nur Sorge für die
Gittlichkeir unsrer Mi.bürger, macht uns fur Annahme
dieses §. stimmen.

-Mit 50 Stimmen gegen 39 wird der §. ange-
nomineu.

§. Z. Panchaud will, daß überhaupt ohne Ein-
willigung der Gemeinden auch da wo schon Weinschell-
ken zmv, in denselben keine neue errichtet werden. An-
derwerth vertheidigt den §, weil diese Einschränkung
zu drückend wäre. Marcacci folgt Anderwerch. Leg-
lcr bedaurt, daß er uicht zum Wort kommen konnte
beim vorigen §, weil er erzählt haben würde, daß er
da, wo er überall in den Wirthshäusern Wein fand, mehr
«Sittlichkeit bemerkte als da wo er den nöthigen Wein selbst
nachfuhren mußte. Panchauds Antrag kaun er um so viel
weniger beistimmen, da dieses zu den gefährlichsten Spal-
kun.gen Anlaß in allen Gemeinden Zabe. D e sl 0 e s stimmt
wohl Panchauds Ankrag bei, sieht aber diesen Z. als
eine bloße Polizeymaasregel an, welcher er auch bei-

stimmt. E ria cher wünscht, daß der Verkauf des

Wiheiui!scheu Weins vor dem des ausländischen begün-

sii'gt würde. H über begreift Zeglers Bemerkung nicht,
und -ist überzeugt, daß da mehr Sittlichkeit, mehr
Gleichheit und mehr Wohlstand ist, wo keine Wein-
schenken sind, als da wo sich solche finden. Panchauds
Antrag steht er als eine Verewigung der bisherigen
Privilegien der vorhandenen Weinschenken an, und ver-
wirft also denselben. Jomini stimmt ganz Panchauds
Autrag bei, well ohne denselben unser Gesez mivoll?
ständig und nicht planmäßig Ware.

Rellstab sieht den Wein nicht als die Ursache
aller Lasier und aller Uebel an, und begreift nicht daß
gerade diejenigen Mitglieder, welche so lebhaft fur den
vorigen §. sprachen, doch den Wein nicht entbehren zu
können scheinen, wie er ihn selbst ganz entbehrt. Er
stimmt zum §, welcher angenommen wird.

Jomini will noch bestimmen, daß den Agenten
wegen Beziehung des Weinumgeldes, Anzeige von den
neuen Wirthshäusern und Schenken gemacht werden
müssch Zimmermann bemerkt, daß dieses schon
in der Beziehnngsart der Auflagen bestimmt ist. I 0-
mini zieht seinen Antrag zurük.

§.6. Reggli will nicht noch eine neue Beschwer?
de auf den Wci» legen, weil derselbe schon übermäßig
belastet ist, und in denjenigen Gegenden, wo vorher
hierüber allgemeine Freiheit herrschte, dieses Gesez sehr
ubeln Eindruk machte. Er lâcher will diejenigen, weft
che ihren eignen Wein verkaufen, weit niedriger die
Putenten bezahlen lassen als diejenigen, welche gekauft
ten Wein wieder verkaufen. Broye will diejenigen
welche eignen Wein verkaufen, gar nichts, bezahlen las-
sen. Anderwerrh sieht diesen Gegenstand für sehr
wichtig an, weil er freie Gewerbe dem Patentcnrecht
unterwirft, und dieser auf gar alle Gewerbe ausge-
dehnt werden müßte, welches ihm nicht gefallt; er ver?
wirst den §. Ackermann glaubt durch diesen § wär?
den die Stadter wieder aufs neue begünstigt, weil diese

bisher das Schcnkrecht hatten, während dasselbe dem
Landmann stylte: höchstens will er zur Entschädigimg
der Ehehaftcn- Besitzer, ein solches Patentrecht aus die
neuen Wirthshäuser für einige Zcit-legen.

Carrard bemerkt, daß wir nicht über den An-
trag des Direktoriums hinausgehen dürfen, welches

einzig bestimmt, daß die neuen Schenken iü Franken
Patentgeld zahlen wllen. Akermanns Einwendung findet
er unbegründet, weil auch in den Städten die neuen

Schenken diese Parente lösen sollen. Was die Patent?
selbst betrifc, so ist zu bemerken, daß dieselben gegen-

wärtig zur Entschädigung der ehemaligen Ehehasten-

bescher dienen und zugleich dem Staate eine nicht un?

bedeutende Quelle von neuen Einkünften liefern werden :
übrigens ist er überzeugt, daß wir nach und nach alle

Gewerbe den Patenten unterwerfen werden; er stimmt
also zum 5, mit Weglassung d r mindern Summe.

Huber stimmt in Rüksicht der Widerlegung Akcr,
mansss ganz Carrard bei, und freut sich,wvann durch

diese Patente die Vermehrung der Scheuten gehindert



wird- Uebri'gens wundert er sich, daß uns das Direk-
torium nicht allgemeine Einführung von Patenten vor-
schlug, da es doch billig ist, daß alle Gewerbe ohne
Ausnahme mit einer jährlichen Abgabe belastet werden,
wobei dann vielleicht auch noch eine etwelche Begünsti-
gung der Bürger Helveticns vor den sich neu einsetzenden
Fremden konnte bestimmt werden. Uebrigens aber be-
gehrt er eine Commission über die Entschädigung der
Ehehaften, welche die verschiedene» Ansprachen unter-
suchen soll; wobei sich dann zeige» würde, daß die
meisten Wirthe nicht ausschließliche Rechte hatten, und
daß die Mezgbänke u. d. gl. nur durch einen nngerech-
ten Wucher auf solche Summen emporstiegen, so daß
vielleicht die wahrcn Verluste nicht so beträchtlich an-
steigen wurden um nicht entschädigt werden zu können.
Er begehrt, daß diese Patente aus wenigstens eine
Dublone jährlich gesezt werden.

Schlumps stimmt Hubern bei, und will lieber
die Anzahl der Wirthshäuser als das Recht zu Wirthen
einschränken. Erla ch e r folgt ebenfalls.

Rellstab begreift nicht, wo man mit solchen
Grundsätze» hinkomme, und wie er dieselben mit seinen
Begriffen von Freiheit und Gleichheit vereinigen müsse,
denn wenn man die alten Privilegien beibehalten wolle,
so sey die ganze Revolution überflüssig, daher will er
die Gewerbe nur so wenig belasten als möglich, und
glaubt der Veclusi der Ehehasien sey nicht so betracht-
lich wie man sich denselben vorstellt, und daß jeder
brave Bürger gerne seine Privilegien aufopfern werde,
wie er selbst der Gleichheit zu lieb that; übrigens
stimmt er zum §. Fizi folgt, und will die Gewerbe
nicht ungleich belasten. Das Gutachten wird ohne
Abänderung angenommen.

§ 7. Broye will die Erlaubniß von den Ge-
meinden alle Jahre erneuern lasten.

Anderwerth stumm zum §, weil dieser Zusaz
die Wirthe zu fthr abhängig von den Gemeinden machen
würde. Drr § wirst) unverändert angenommen.

§ 8. Akermann will diese Einschränkung nicht
gestatten, sondern sie dem Willen der Mehrheit der
Gemeinde zu dcncn diese Häusir gehören, unterwerfen,
indem er es angenehm findet, auch auf einem Spazier-
gang zuweilen ein Gläschen Wein trinken zu können,

Anderwerth findet diese Einschränkung für die öfi
ftmliche Sicherheit höchst nothwendig, und will selbst
die Einschränkung auch auf die bisherigen einzeln ste-

henden Sch enken ausdehnen. S ch l u m p f stimmt ganz
zum § mit der Bestimmung, daß alle nicht geseziich
gestatteten einzeln stehcirdcn Schenken, dieser Bedingung
unterwerfen seyen. Fie rz ist gleicher Meinung, und-
will den § ganz ausdehnen, weil die öffentliche Sicher-
hcit die graste Sorgfalt über diesen Gegenstand erfo-
dert. E rla chc r folgt Fierz. S er r etan sieht den
§ ebenfalls für höchst nothwendig a», weil er vielen
sehr gefährlichen Unordnungen zuvor kömmt, und eben

deswegen stimmt er auch Schlumpsbci. Carrard folgt
«bensalis Schlumpt, dessen Antrag angenommen wird.

Litterarische Gesellschaft des
Kantons L u z e r n.

Die litterarische Societät von Luzern an die
helvetischen Dichter und Toittüüßlcr.

Künstler'.
Welchem heiligern Gegenstände könnet ihr eure

Musen weihen, als der Freiheit und Vereinigung ei-
nes ganzen ehemals getrennten, ehemals unterbrüften
Volkes? Wie könnet ihr den Zauber eurer Kunst fchZ,
»er beweise!?, als wen» ihr euch vereint, durch die
mächtigen Akkorde derselben, das Gefühl drr Freiheit
und der Vaterlandsliebe, da wo es noch schlummert,
zu erwecken, und da wo es wacht, in seiner Wirksam,
seit zu erhöhn und in den Herze» der Jünglinge und
Mädchen, der Vater und der Mütter zu vereinigen?
Auch in unsern Gebürgrn haben die Musen ihre himm-
lisch? Kraft nicht verloren, jene Kraft, welche unker
syrtäcns Gesängen einst die Griechen zum Siege,

Und unter dem Geräusch der Marftiller - Hymne die
Franken zur Demüthigung der Tyrannen suchte.

Zwar tönen in unserm Vaterlande überall die Ge?
sänge der Freiheit, aber keiner derselben hat sich noch
zu der Höhe eines allgemeinen Nstionalgesanges auf,
geschwungen. Eine Gesellschaft vaterlandischer Männer
foSect euch jcjt feierlich auf, Dichter und Tonkünstler,
euch mit ihr zu verbinden, eine» solchen helvetische»
Frciheitsgcsang zu erschaffen und zu verbreiten, ch Lied
und Musik müssen cbn! so begeisternd und qefüdlvoll,
als leicht und vollsmässig seyn. Eben diese Gesellschaft
bittet euch, ihr eure Arbeiten mitzutheilen. Sie wird
dem gelungensten Werke ihren Beifall öffenilich zoll:»,
und zu dem besten Freiheitsliebe die vorzüglichsten Toiu
setzer, oder zu d r kraftvollsten Musik die würdigsten
Dichter auffodern, wenn nicht beides schon verbunden
seyn sollte. Euer eigenes Gefühl, euer eigener Per,
iristisnms läßt uns keine Fehlbitte fürchte».

Die Priese werden an den Präsident der litter»-
rischcn Gesellschaft von fchzern (V. Senator Psyffer)
adrcssict.

H ttm für die deutschen, französischen und italiänischen
Gegenden einerlei Gesang zu baden, würd« es gut seyn,
wenn sich die Künstler vereinigen rxvllte», das Sylbe»-
maaS der Marsetllaner-Hymne zu beobachten.

Neunte Sitzung, 14. Februar.
Präsident: Pfyffer.

Die Gesellschaften von Zürich und Wint.rlhnr
übers,»den das Verzeichnlß ihrer Mitglieder; die lez-
tere gicbc Nachricht von den Verhandlungen ihrer
erst,» Sitzungen. Zschokke trägt darauf an, baß
diesen Gesellschaften hinwieder von unfein VerHand-
iunge» Nachricht gegeben werde, und bemerkt daß
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